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Längere Wartezeiten in den Servicezentren der Finanzämter 
 
Die Servicezentren der Finanzämter der Bayerischen Steuerverwaltung verzeichnen gegen-
wärtig ein außerordentlich hohes Besucheraufkommen. Deswegen können die Servicezen-
tren vieler Finanzämter den Steuerbürgern derzeit nicht mehr die gewohnt servicefreundli-
chen kurzen Wartezeiten bieten. 
 
Der Präsident des Bayerischen Landesamts für Steuern, Dr. Roland Jüptner, bittet die betrof-
fenen Steuerbürger um Nachsicht und Geduld für längere Wartezeiten. Jüptner empfiehlt 
allen Bürgerinnen und Bürgern, Anträge wie beispielsweise Änderungen der Steuerklasse 
oder Eintragungen von Freibeträgen nach Möglichkeit schriftlich auf dem Postweg einzurei-
chen. Aus gesetzlichen Gründen können Anträge per Mail bzw. telefonische Anträge leider 
nicht bearbeitet werden.  
 
Als Grund für die starke Belastung der Servicezentren nannte Jüptner insbesondere die Ein-
führung der elektronischen Lohnsteuerkarte. Die Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
(ELStAM) als Ersatz für die bisherige Papierlohnsteuerkarte werden im Jahr 2011 schrittwei-
seeingeführt. Der damit verbundene Zuständigkeitswechsel für die Änderung von Steuer-
klassen und anderer Lohnsteuerabzugsmerkmale von den Meldebehörden auf die Finanz-
ämter und die Notwendigkeit, Ersatzbescheinigungen für die bisherige Papierlohnsteuerkarte 
auszustellen, hat insbesondere in den letzten Wochen zu einem deutlich erhöhten Besu-
cheraufkommen und zu längeren Wartezeiten in den Servicezentren der bayerischen Fi-
nanzämter geführt. 
 
Auf den Internetseiten der Finanzämter und des Bayerischen Landesamts für Steuern 
(www.lfst.bayern.de) finden Sie unter der Rubrik" Formulare / Lohnsteuer / Arbeitnehmer" 
Antragsformulare zur Lohnsteuerermäßigung bzw. zur Ausstellung eine Ersatzbescheinigung 
für den Lohnsteuerabzug 2011. Für die Abgabe von Steuererklärungen steht Ihnen der elekt-
ronische Weg zum Finanzamt mit ELSTER zur Verfügung (www.elster.de). 
 
Für Berufsanfänger hat Jüptner noch einen Tipp:  
 
Alle, die im Jahr 2011 erstmalig eine Ausbildung beginnen, ledig sind und keine Kinder ha-
ben, brauchen nicht unbedingt eine Lohnsteuerkarte bzw. Ersatzbescheinigung. Es reicht 
aus, wenn die Auszubildenden ihrem Arbeitgeber schriftlich bestätigen, dass es sich um ihr 
erstes Dienstverhältnis handelt und ihm gleichzeitig die elfstellige Steuer-
Identifikationsnummer (ID-Nummer), das Geburtsdatum und ggf. die Religionszugehörigkeit 
mitteilen. Der Arbeitgeber kann dann die Steuerklasse I unterstellen und die entsprechend 
berechnete Lohnsteuer an das Finanzamt abführen. Die Erklärung des Auszubildenden dient 
hierbei als Beleg. Der Arbeitgeber kann den für sein Lohnkonto ggf. notwendigen Amtlichen 
Gemeindeschlüssel (AGS) und die Finanzamtsnummer auf den Seiten des Bundeszentral-
amts für Steuern (www.bzst.de) unter der Rubrik "Online Dienste/Finanzamtssuche" abrufen. 


